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Wanderung Neubruchhausen-Sulingen 
 

Sonntag, 21. März 2010 
 

Leitung: Lothar Pohlmann 

 

Die Geschichte des Ortes Neubruchhausen ist mit den Grafen von Oldenburg eng verknüpft. 

Die Grafschaft Neubruchhausen dehnte sich bis 1384 weit nach Norden aus. Bremen und die 

Weser bildeten die nördliche Grenze. Unsere Wanderung findet im Papenhuser Sunder statt, 

ein Wald- und Feuchtwiesengebiet im Naturschutzgebiet „Freidorfer Hachetal“. 

                                 
 
 08.30 Uhr - Goldbergplatz / Bremen-Lesum 
 09.00 Uhr - Abfahrt ZOB Bremen / Parkplatz Breitenweg/Cinemaxx 
10.00 - 12.30 Uhr - Wanderung durch den Papenhuser Sunder  (10 km) 
12.30 - 14.00 Uhr - Mittagspause im Gasthaus zur Post in Neubruchhausen 
14.00 - 15.00 Uhr - Wanderung rund um das Forsthaus Freidorf (4 km) 
15.00 -16.00 Uhr - Kaffeetrinken im Café „Zum Mühlenteich“ 
 16.00 Uhr - Rückfahrt  nach Bremen 
ca. 17.00  Uhr - Ankunft in Bremen 
 
 
Kosten: Organisation, Busfahrt,  
 für Mitglieder  €  24,-- 
 für Nichtmitglieder  €  29,-- 
 
Anmeldung: Bitte tragt Euch zuerst in die Teilnehmerliste ein und überweist dann bis zum  
 05.03.2010 den jeweiligen Betrag mit dem Kennwort „Neubruchhausen“ 
 auf das Konto des Landesbetriebssportverbandes Bremen Nr. 1 000 044 00  
 bei der Bremer Bank (BLZ 290 800 10). 
 
Hinweise: Bei der Anmeldung werden Mitglieder der Wandergruppe bevorzugt 
 berücksichtigt.  
 Anmeldungen im Auftrag einer anderen Person sind nicht möglich. 
 Sollten sich nicht genügend Wanderer für einen Termin anmelden,  
 wird dieser Wandertermin ersatzlos gestrichen. 
 
 Eine Absage innerhalb der letzten Woche vor der Veranstaltung  
 verpflichtet zur Zahlung der Kosten. 


